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	BETREUUNGSVERTRAG


Zwischen der                        





   und der
AWO Soziale Dienste Paderborn GmbH 



  Grundschule Sande
Leostr. 45






 
  Kath. Bekenntnisschule 
33098 Paderborn






  Sennelager Str. 21
Tel.05251/29066- 0 






  330106 Paderborn


als Träger der offenen Ganztagsgrundschule
                            Tel.05254/5440
und den Erziehungsberechtigten

	Name, Vorname der Erziehungsberechtigten:



	des Kindes:


	geb. am:


	wohnhaft in:




1. Aufnahme des Kindes

Das Kind 



wird am 


in die offene Ganztagsschule aufgenommen und scheidet bei Kündigung, spätestens jedoch, wenn das Kind die Grundschule Sande verlässt, aus der offenen Ganztagsschule aus.


2.  Auftrag der Offenen Ganztagsschule

Das Betreuungsangebot, das als außerunterrichtliches Angebot Teil des schulischen Konzeptes ist und an dem die Erziehungsberechtigten ihre Kinder nach dem Unterricht freiwillig teilnehmen lassen können, soll dazu beitragen, vor allem die Situation von Kindern berufstätiger Eltern oder Alleinerziehender -  durch regelmäßige und verlässliche Schul- und Betreuungszeiten - zu erleichtern. Im Rahmen dieses Betreuungsangebotes erhalten die Kinder die Möglichkeit zum Spiel, zum Sport, zu Ruhepausen, Anregung für gemeinsames und eigenständiges Tun, sowie Gelegenheit zur Erledigung der Hausaufgaben und zur Einnahme einer Mahlzeit.

Die Verknüpfung des Unterrichts mit dem Betreuungsangebot wird durch gemeinsame Planung und gemeinsamen Erfahrungsaustausch der Lehrkräfte und des Betreuungspersonals erreicht; sie soll zu einer Integration der Betreuung in das schulische Erziehungskonzept im Rahmen des Schulprogramms führen.
3.  Öffnungszeiten 
Die offene Ganztagsschule wird in der Regel an allen Unterrichtstagen in der Zeit von 
                               montags bis freitags von 11.30 Uhr bis 16.00 Uhr
angeboten.
Grundsätzlich findet die Betreuung auch in den Schulferien, an beweglichen Ferientagen und an sonstigen Schließtagen statt. (montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr)

Ausnahmen bilden hier die festgelegten Ferienzeiten der offenen Ganztagsschule. Diese betragen mindestens 3 Wochen in den Sommerferien und eine Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. Evtl. werden weitere Ferienzeiten der offenen Ganztagsschule festgelegt, wenn kein ausreichender Bedarf besteht. 
Über alle evtl. Schließzeiten werden die Erziehungsberechtigten frühzeitig informiert.


4.       Aufsichtspflicht und Unfallversicherung

Die Aufsichtspflicht des Personals der offenen Ganztagsschule beginnt, wenn das Kind innerhalb der genannten Betreuungszeiten in Empfang genommen wird und endet mit der Verabschiedung des Kindes.

Die Kinder sind während des Aufenthaltes auf dem Schulgelände, bei Veranstaltungen der offenen Ganztagsschule, auf dem Weg zur offenen Ganztagsschule und auf dem Nachhauseweg versichert. Dies betrifft ausschließlich Kinder, die in der offenen Ganztagsschule aufgenommen worden sind.

Unfälle auf dem Weg zwischen Elternhaus und der offenen Ganztagsschule sind dem Personal der Gruppe unverzüglich zu melden.


5.        Ansteckende Krankheiten

Die Eltern sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, ansteckende Krankheiten ihres Kindes, z.B. Masern, Scharlach, Diphtherie, Keuchhusten, Mumps, Läuse, Röteln/Ringelröteln, Kinderlähmung, Gehirnhautentzündung und ähnliche Krankheiten unverzüglich dem Betreuungspersonal zu melden und die Kinder sofort vom Besuch zurückzuhalten. Bei der Erkrankung eines Familienmitgliedes gelten die Empfehlungen für die Wiederzulassung in Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen.
Im Übrigen wird auf das in der Anlage beigefügte Merkblatt hingewiesen.
Das Kind darf erst aufgrund eines ärztlichen Attestes die Einrichtung wieder besuchen.


6.        Fernbleiben eines Kindes

Bei Fernbleiben des Kindes (z.B. krankheitsbedingt) ist der/die Klassenlehrer/in und das Personal der Betreuungsgruppe umgehend zu informieren.
7. Elternbeiträge

Die Eltern der angemeldeten Schüler und Schülerinnen verpflichten sich mit ihrer Unterschrift auf diesem Betreuungsvertrag, sich an der Finanzierung der offenen Ganztagsschule durch einen Jahresbeitrag zu beteiligen, der in monatlichen Teilbeträgen zu zahlen ist. Die jeweilige Höhe des Jahresbeitrages für die offene Ganztagsschule richtet sich nach dem Jahresbruttoeinkommen der Eltern.

Der Jahresbeitrag bzw. der monatliche Beitrag beträgt:

	Jahresbrutto-einkommen


	Elternbeitrag jährlich/ monatlich

	Bis 25.000 €


	0 €

	Bis 37.000 €


	420/35 €

	Bis 49.000 €


	660/55 €

	Bis 61.000 €


	900/75 €

	Bis 73.000 €


	1.080/90 €

	   Über 73.000 €


	1200/100 €


Beitragszeitraum ist die Zeit vom 01.08. bis 31.07. des Folgejahres; wobei in allen 12 Monaten ein gleich bleibender Teilbetrag zu zahlen ist. Die Beitragspflicht besteht auch in den Ferienzeiten und wird durch Schließzeiten nicht berührt.

Der auf diese Weise berechnete Monatsbeitrag ist immer für volle Monate im Voraus fällig und –sofern zugunsten der Stadt Paderborn keine Einzugsermächtigung besteht- per Dauerauftrag bis zum 15. des laufenden Monats auf das Konto 778 bei der Sparkasse Paderborn zu überweisen.

Besuchen zwei oder mehr Kinder einer Familie zur gleichen Zeit die offene Ganztagsschule, bzw. eine Tageseinrichtung für Kinder auf dem Gebiet der Stadt Paderborn, so ist der höchste Beitrag maßgebend. Die Übrigen entfallen.
Nähere Einzelheiten zum erhobenen Beitrag sind der verbindlichen Erklärung zum Elternbeitrag sowie der beigefügten Beitragsordnung zu entnehmen.

Betrag für das Mittagessen 

Die Teilnahme am Mittagessen ist für alle Kinder der offenen Ganztagsschule verpflichtend. 
Die Höhe der Mittagessenbeiträge richtet sich ebenfalls nach den Einkommensverhältnissen der Eltern und ist sozial gestaffelt. Die Essenbeiträge werden unabhängig von den Ferienzeiten 12-mal pro Schuljahr wie die Elternbeiträge vom Jugendamt, Abt. Elternbeiträge der Stadt Paderborn eingezogen. 

Der Jahresbeitrag/bzw. Monatsbeitrag für das Mittagessen beträgt:

	Jahresbrutto-einkommen


	Mittagessen-beitrag jährlich/ monatlich

	Bis 25.000 €


	444/37  €

	Bis 37.000 €


	480/40 €

	Bis 49.000 €


	516/43 €

	Bis 61.000 €


	552/46 €

	Bis 73.000 €


	         588/49 €

	   Über 73.000 €


	636/53 €




Es besteht für Eltern, die Leistungen nach SGB II, Sozialhilfe, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder Leistungen nach § 6a BKGG (Kinderzuschlag) beziehen, die Möglichkeit, einen Antrag auf Bezuschussung für das Mittagessen zu stellen. Dafür muss der entsprechende Bescheid dem Jugendamt vorgelegt werden.
8. Vertragsbeendigung

Der Vertrag endet, wenn das Kind die Grundschule Sande verlässt. 
Bei Vorliegen gewichtiger Gründe, wie zum Beispiel Schulwechsel, Umzug o.ä. ist der Vertrag ausnahmsweise mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Monats kündbar. 
Darüber hinaus ist der Vertrag mit einer Frist von einem Monat vor Beginn der Sommerferien kündbar, sofern die Eltern die Angebote der offenen Ganztagsschule zum darauf folgenden Schuljahr nicht mehr in Anspruch nehmen möchten. 
Die Kündigung erfolgt schriftlich beim Träger der Einrichtung und bei der Schule.


Die Kündigung durch den Träger ist möglich, wenn

- das Kind länger als zwei Wochen unentschuldigt fehlt, 
- wenn das Kind nach Auffassung aller Beteiligten (Personal der Gruppe, Lehrer, Träger)
  in der Einrichtung nicht mehr betreut werden kann,
- die in der Beitragsordnung vorgesehene Erklärung zum Elternbeitrag nicht an das
  Jugendamt zurückgesandt wird,
- durch unrichtige Angaben bei der Anmeldung des Kindes ein Platz in der offenen
  Ganztagsschule erwirkt worden ist,
- sich die persönlichen Verhältnisse, die zur Aufnahme des Kindes in die offene
  Ganztagsschule geführt haben, geändert haben,
- die Finanzierung der offenen Ganztagsschule durch das Land nicht mehr gewährleistet
  ist.
Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung.

	Paderborn,




	

	Unterschrift der Erziehungsberechtigten


	
	i.A.

	Schulleiter
	AWO Soziale Dienste Paderborn GmbH


PAGE  
1

